
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1982/3/17 1Ob53/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.03.1982

Norm

AHG §1 Cb

Rechtssatz

Wird eine in Rechtskraft erwachsene Baubewilligung in Handhabung des im Ermessen der Behörde stehenden

Aufsichtsrechts gemäß § 68 Abs 4 AVG 1950 wegen angeblicher Unzuständigkeit der Behörde rechtswidrig aufgehoben,

so ist ein Amtshaftungsanspruch für den daraus entstandenen Schaden, der auch durch Anrufung des VwGH nicht

beseitigt werden konnte, gerechtfertigt, wenn die Aufhebung aus rein formellen Gründen erfolgte, Erwägungen für

diesen weitreichenden Eingri9 in die Rechtskraft im Aufhebungsbescheid nicht dargetan werden und die

Ermessensübung demnach als grob sachwidrig und unvertretbar erachtet werden muß.
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